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Antrag Parlament 07.11.2023

 

Parlamentsbeschluss Nr.  
Laufnummer CMI 6494 
Registraturplan 0-1-8 
Geschäft Wo ist "Üses Gmeindshuus?" - Interpellation Bähler Susanne, SVP 

(I2307) 
Ressort Umwelt und Liegenschaften 
Protokollauszug • Abteilung Bau 
Beilage • Interpellation I2307 - Originalvorstoss 

 

Ausgangslage 

 
Am 13.06.2023 hat Susanne Bähler, SVP, eine Interpellation mit folgendem Inhalt eingereicht: 
 
Interpellation; Wo ist «Üses Gmeindshuus»? 
SVP Münsingen / Susanne Bähler 
 
1. Wurde im Simap die Bedingung gestellt, dass Architekten, welche ein Projekt eingeben wollen, (vor-

gängig) zu einer Begehung bzw. Besichtigung der Örtlichkeit verpflichtet werden? Falls nein, warum 
nicht? 

2. Warum wurden 3 Experten aus Zürich eingesetzt? Hat es in unserer Region keine bzw. nicht genü-
gend, kompetente Fachexperten, welche die jeweiligen, 3 (Fach-)Gebiete abdecken konnten? 

3. Welche Aufgaben hatten die Fachexperten jeweils genau? Bitte detailliertes und genehmigtes An-
forderungsprofil der Gemeinde aufzeigen. 

4. Welche Begründung hat der Gemeinderat für den Umstand, dass die Fachjury die Eingaben nicht 
ausschliesslich gemäss den genehmigten Vorgaben (Betriebs-Nutzungskonzept usw.) geprüft bzw. 
aussortiert hat, sondern offensichtlich gleich auch noch einen Schlussentscheid über das Projekt ge-
fällt hat? 

5. Welche Begründung hat der Gemeinderat für den Umstand, dass die Workshopteilnehmer oder ge-
wählte Parlamentarier/innen nicht in die entscheidende Phase mit eingebunden wurden? All diese 
Teilnehmer leben und arbeiten schon seit Jahrzehnten in Münsingen und / oder sind hier aufge-
wachsen – und kennen daher die Situation vor Ort sowie die Bedürfnisse des Gemeinwesens und 
der Bevölkerung bestens. 

6. Betreffend dem genehmigtes Betriebs- und Nutzungskonzept der Gemeinde: Bitte um eine Gegen-
überstellung der bestehenden (jetzigen), der genehmigten (gemäss Konzept) und der im neuen Pro-
jekt ausgewiesenen, jeweiligen Nutzungsart (Verwaltung, Vereine, Sockelnutzung usw.) in m2. 

7. Der Gemeinderat hat geschrieben: 
Es geht hier nicht nur um ein neues Verwaltungsgebäude, sondern, auch um Begegnungsräume (für 
die Bevölkerung, für KMU, für Co-Working-Spaces und vieles mehr). Argumente pro alte Moschti 
gemäss Parlamentsantrag: Im Hinblick auf eine allenfalls später notwendig werdende Erweiterung 
der Nutzungen durch die Gemeinde mehr Optionen. 
Im Abstimmungsbüchlein wurde der Bevölkerung schmackhaft gemacht, dass es ein … Ort für alle 
Dienstleistungen der Gemeinde [werden soll]. Geplant ist ein Begegnungs- und Arbeitsort, der auch 
dem Vereinsleben und der Wirtschaft dienen soll und für zukünftige Generationen gebaut werde. 
Ebenfalls wurde im Parlamentsantrag die Aussage gemacht, dass die Eingangshalle eine vielfältige 
Auflage für die Nutzung von (externen) Gewerbe, Vereine und der Bevölkerung sein werde. 
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Wo und wie sollen diese vielfältigen politischen Versprechen – an die Bevölkerung und das Parla-
ment – in überzeugender Art und Weise umgesetzt werden? Die versprochene Nutzung war für die 
Zustimmung der Bevölkerung und des Parlaments massgebend. 

8. Im Parlament sprach man immer wieder von grösserem Volumen mit der alten Moschti, die Sockel-
nutzung würde zur Nutzung vermietet bzw. zur Verfügung gestellt werden usw. Wir wollen wissen, 
wo dieses grössere Volumen (auch in Zukunft bspw. mit der «Verwaltung Aaretal» usw.) mit dem 
vorliegenden Projekt noch generiert werden soll bzw. überhaupt noch kann? 

9. Bei der Sockelnutzung sprach man von einem Café für die Bevölkerung, einem Volkshaus, «üses 
Gmeindshuus» und von Ladenlokalen für die Bevölkerung usw. Dieser wichtige und unbestrittene 
Teil der Sockelnutzung ist im vorliegenden Projekt nicht genügend bzw. gar nicht ersichtlich. Bitte 
um Stellungnahme. 

 

Stellungnahme des Gemeinderats 

 
Vorbemerkung:  
Die Durchführung eines einstufigen Projektwettbewerbes im offenen Verfahren nach SIA 142 ist an 
strenge Qualitäts- und Verfahrensvorgaben gebunden. Dass ein Projektwettbewerb durchgeführt wer-
den soll, wurde dem Parlament und den Stimmberechtigten bereits mit der Botschaft zur Volksabstim-
mung so kommuniziert.  
Beschliesst eine Gemeinde, die Grundlage für ein Neubauprojekt in einem solchen Wettbewerbsverfah-
ren zu bestimmen, sind die von der SIA und dem öffentlichen Beschaffungswesen geforderten Kriterien 
einzuhalten. Dazu gehören verschiedene Grundsätze bezüglich der Zusammensetzung, Unabhängigkeit 
und Verfahrensdurchführung der Jury, bezüglich der inhaltlichen Vorgaben an das Verfahrensprogramm 
und Projektpflichtenheft, bezüglich der Ausschreibung, Durchführung und Auflösung des anonymen 
Wettbewerbs sowie bezüglich der Prämierung des Siegerprojekts.  
Das Siegerprojekt ist ein «Rohling», welcher im Anschluss an das Wettbewerbsverfahren im konkreten 
Bauprojekt vom Sieger-Architekturteam gemeinsam mit der Bauherrin, verbessert und ausgearbeitet 
wird. In dieser Ausarbeitungsphase befinden wir uns jetzt. Der Steuerungsausschuss und das Projektlei-
tungsteam sind organisiert und die Zuständigkeiten verteilt. Das Architekturteam ist momentan daran, 
ihr Bauleitungsteam zusammenzustellen und die Vorgaben des Gemeinderates zur Anpassung des Pro-
jektes in die Pläne einzubauen. Entspricht das Projekt den Vorgaben der Gemeinde, kann ein entspre-
chendes Baugesuch eingereicht und anschliessend die Submissionen für die ausführenden Bauunterneh-
mungen durch das Architekturbüro durchgeführt werden. Parallel dazu wird die Überbauungsordnung 
ausgearbeitet und das Baubewilligungsverfahren aufgegleist.  
 
Zu den Fragen:  

1. In der Schweiz bleiben bei Wettbewerben nach Ordnung SIA 142 die Autorinnen der Arbeiten 
während der Beurteilung anonym. Der verschlossene Briefumschlag mit ihren Angaben wird 
erst nach Abschluss der Jurierung geöffnet. Ausschliesslich anhand des eingereichten Projekts 
wird entschieden, wer den Auftrag erhält. Die Anonymität garantiert die Gleichbehandlung al-
ler Teilnehmenden. Aus diesem Grund, wurden die Architekten nicht verpflichtet. Die Parzelle 
war jederzeit frei zugänglich und es lag im Interesse jeden einzelnen Büros, die Parzelle sowie 
die Umgebung zu besichtigen.  

2. Es wurde darauf geachtet, dass eine fachkompetente Jury eingesetzt wird, je aus den im Wett-
bewerbspflichtenheft verlangten drei Spezialgebieten (Architektur, Landschaftsarchitektur und 
Bauingenieurwesen). Zweck dieser Zuteilung war es, dass die teilnehmenden Büros davon aus-
gehen konnten, dass ihre Projekte kompetent, ganzheitlich und fair resp. unabhängig bewertet 
wurden. Für einen Wettbewerb braucht es ausgewiesene und angesehene Fachspezialist/In-
nen. Diese wurden im Steuerungsausschuss in Zusammenarbeit mit der Bauherrenunterstüt-
zung bestimmt. Nur 3 der 5 Fachjurymitglieder sind Zürcher/in. Hinzu kommt, dass in einer Jury 
nur Fachexperten/Innen mitmachen dürfen, welche selber keine Projekteingabe machen wol-
len, was bei der Zusammensetzung der Jury jeweils zu berücksichtigen ist.  

3. Es wurde ein Wettbewerb gemäss SIA-Norm 142 «Ordnung für Architektur- und Ingenieurstu-
dienaufträge» durchgeführt. Die Aufgaben der Jury und allfälliger Fachspezialisten sind darin 
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umfassend beschrieben. Insbesondere von Bedeutung ist, dass Herr Indermühle als Fachspezia-
list Holzbau beigezogen wurde. Alle Jurymitglieder haben Erfahrung im Bereich Verwaltungs-
bauten. 

4. Die Jury hat das gemacht, was gemäss SIA 143 ihre Aufgabe und wofür sie eingesetzt war. Ziel 
eines offenen, anonymen Architekturwettbewerbs ist es, das bestgeeignete Projekt gemäss 
Ausschreibung und Pflichtenheft zu finden, unabhängig davon, woher das Büro kommt und im 
Unwissen, welches Büro welches Projekt eingibt. Die fachliche Gesamt-Beurteilung und die Prä-
mierung des Siegerprojekts erfolgt jeweils durch die Jury, welche anschliessend dem Gemein-
derat eine Empfehlung zur Fortsetzung des Projekts mit dem Siegerprojekt abgibt. Diese Emp-
fehlung wurde vorliegend ausgesprochen und vom Gemeinderat mit Beschluss bestätigt.  

5. Es liegt im Wesen eines Projektwettbewerbs nach SIA 143, dass die Bestimmung dies Sieger-
projekts von einem fachlich spezialisierten Preisgericht unabhängig vorgenommen wird. In die-
ser Phase des Verfahrens (Wettbewerb) ist keine Mitwirkung durch unbeteiligte Dritte zulässig. 
Die Jury wurde vom Steuerungsausschuss vorgeschlagen und vom Gemeinderat auf Antrag der 
ULK in der Zusammensetzung bestätigt und mit der Beurteilung der Wettbewerbseingaben be-
auftragt. Der Einbezug der Politik (inkl. Parlament) und sogar des Stimmvolkes erfolgte sehr in-
tensiv und erfolgreich im Vorfeld des Wettbewerbes. Es war der Souverän, welcher die massge-
blichen politischen Entscheidungen traf. Die Wettbewerbsbeiträge wurden öffentlich ausge-
stellt und die Ausstellung wurde rege besucht. Die Rückmeldungen der Besuchenden zum Sie-
gerprojekt waren grossmehrheitlich positiv. 

6. Eine präzise Gegenüberstellung der Flächen ist aktuell nicht aussagekräftig. Die heutige Situa-
tion in den verschiedenen Gebäuden beinhaltet Mängel, die nicht mit dem neuen Gebäude 
und seinen Räumlichkeiten verglichen werden können. Die heutige Arbeitsplatzkonzeption ist 
nicht vergleichbar mit der neu geplanten Struktur. Grundsätzlich wird das Ziel verfolgt, die Effi-
zienz in jeder Beziehung zu steigern. Eine interessante Aussage des Raumprogramms lautet: 
«Weiter ist festgelegt, dass für 75-80% der Mitarbeitenden Büroarbeitsplätze zu schaffen 
sind.». Konkret heisst das, nicht jeder/jede Mitabreitende hat einen eigenen Arbeitsplatz. Das 
Ergebnis des Wettbewerbes ist zudem nicht vergleichbar mit einem Bauprojekt. Das Projekt 
wird innerhalb der Projektierung konkretisiert. Eckdaten:  
Bestand: 2430 m2 Hauptnutzfläche (HNF) 
Wettbewerbsausschreibung: Soll-Fläche 2230 m2 (HNF) 
Siegerprojekt: Fläche Gemeinde 2620 m2 (HNF+NNF) und 740 m2 für Drittnutzung.  
Achtung: Die Zahlen aus der Ausschreibung sind reine HNF, die Flächen des Siegerprojektes 
sind HNF Nebennutzfläche (NNF) zusammengezählt. Das ist nicht 1:1 vergleichbar. Es wird nur 
die Fläche für die Verwaltung beansprucht, die für den Betrieb notwendig ist. Für den Rest wird 
eine Drittnutzung vorgesehen.  

7. Die grosse Stärke des Projekts ist es, dass gut erreichbare Sitzungszimmer in verschiedenen 
Grössen zur Verfügung stehen und insbesondere abends durch die Bevölkerung und Gemeinde 
genutzt werden können. Die Eingangshalle bietet sich für Veranstaltungen für Bevölkerung und 
Gewerbe an. Dank flexiblen Grundrissen und Nutzungsreserven kann die Fläche für die Ge-
meindeverwaltung im Laufe der Jahre und bei Bedarf angepasst werden. Wie genau das Ge-
bäudeinnere ausgestaltet wird, erarbeitet das Projektteam ab jetzt bei der Realisierung des 
Bauprojekts unter engem Einbezug der für die Umsetzung des Betriebskonzepts verantwortli-
chen Person aus der Verwaltung. Zugleich kommen auch die interne und externe Begleitgruppe 
wieder zum Einsatz. Die Zusammensetzung der externen Begleitgruppe wird erneuert und in 
Rücksprache mit den Parteien vorgenommen.  

8. Man geht aktuell davon aus, dass das neue Gebäude das städtebauliche Volumen am Standort 
"Alte Moschti" weitestgehend ausnutzen wird. Die Reserveflächen werden somit innerhalb des 
gebauten Volumens realisiert und durch Dritt- oder Zwischennutzungen besetzt. Dies ist wirt-
schaftlich deutlich effizienter als nachträgliche An- und Ausbauten am Volumen. 

9. Weder in den Abstimmungsunterlagen noch im Projektpflichtenheft für den Wettbewerb 
wurde vorgegeben, dass zwingend öffentliche Ladenlokale oder ein öffentliches Café gebaut 
werden müssen. Gefordert war aus betrieblichen Überlegungen immer eine «interne» Cafete-
ria, sprich ein Pausenraum mit Getränkeautomaten und Mikrowelle, für das Personal. Die Ge-
meinde will und soll nicht die privaten Gastgewerbe- und Ladenbetriebe im direkten Umfeld 
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konkurrenzieren. Zuversichtlich stimmt, dass die Lage und die nun erkennbare Gebäudecharak-
teristik offenbar viel Spielraum für spannende Nutzungen offenlässt. Leerstände sind nicht zu 
erwarten.  

 

Stellungnahme Interpellanten 

 
Die Interpellanten erklären sich mit der Stellungnahme des Gemeinderats 
 

☐  zufrieden 

☐  nicht zufrieden 
 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
 
Barbara Werthmüller 
Sekretärin 

   

 


